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Gehen wir zunächst auf die Ausgabe des Sifridus de 
Balinhusen oder Misnensis bei Pistorius - Struve zurück, so 
ist zu bemerken, dass in derselben steht: Sifridus ‘Bingensis’ 
prepositus, wozu der Herausgeber bemerkt: ‘MStum: Byrnensis’. 
Diese Angabe ist vollkommen richtig, denn nicht nur die 
Manuscripte auf der Leipziger Universitäts-Bibliothek haben 
nach gefälliger Mittheilung des Herrn Bibliothekars Dr. Stübel 
diese Lesart, sondern auch im Codex Erlangensis findet sich 
dieselbe, wie Holder-Egger in seiner Ausgabe bestätigt. Die 
Correctur dieses nicht verstandenen Adjectivums beruht daher 
auf Willkür und muss um so mehr verworfen werden, als die 
Ueberlieferung ‘Byrnensis’ ihre volle Berechtigung hat. Jenes 
Adjectivum ist nämlich von dem slavischen ‘Brno’ herzuleiten, 
welches nach den Einen ‘Furt’, nach Anderen ‘Lehmboden’ 
bedeutet. (Vergl. Egli, Etymologisch-geographisches Lexicon, 
welcher die erstere Ansicht vertritt, und Brandl, Glossarium 
illustrans bohemico-moravicae historiae fontes, welcher sich 
jedenfalls mit mehr Autorität für die andere Erklärung aus­
spricht). Dieses Brno nun, welches auch in den Formen Brne, 
Brene, Brinne, Brünna u. s. w. erscheint (Erben und Emler, 
Regesta Bohemiae et Moraviae. Pars I. und II.) bezeichnet 
die Stadt Brünn. Für dieselbe kommt auch die Form ‘Pyrn’ 
vor (Boczek, Cod. dipl. Morav. V, 74), zu welcher dann das 
Adjectivum ‘Byrnensis’ sehr wohl passt.

In der Form ‘Brunna’ für Brünn liegt offenbar der Schlüssel 
für die Bezeichnung ‘de Bunna’ in den Ann. Herbipolenses. 
Denn wie leicht konnte es geschehen, dass durch einen Lese­
oder Schreibfehler das r in ‘Brunna’ verloren ging oder dass 
aus diesem unbekannteren Wort das bekanntere Bunna = Bonn 
gemacht wurde. Dass aber Sigfrid von Eppenstein zur Zeit 
seiner Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl von Mainz 
nicht Propst in Bonn war, ergiebt sich aus dem Umstand, 
dass zu der betreffenden Zeit Bruno, der nacherige Erzbischof 
von Cöln, jene Würde besass. Hiernach ist es also nicht 
gestattet, das ‘Byrnensis’ im Sifridus de Balinhusin unter Zu­
hilfenahme des ‘de Bunna’ der Ann. Herbipol. in ‘Bunnensis’ 
zu verwandeln.

Sollte es bedenklich oder gar undenkbar erscheinen, dass 
ein Sprössling der rheinländischen Dynasten der Eppensteiner 
eine Propstei in dem fernen Mähren besass, so müssten wir 
zu bedenken geben, dass Sigfried auch die Würde eines Propstes 
von Wyssehrad bei Prag inne hatte, mit welcher das Amt 
eines Kanzlers der Könige von Böhmen verbunden war.


